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Altersteilzeit

Rechtsgrundlagen

 Tarifvertrag zur Altersteilzeit (TV-ATZ)

     sowie

     Änderungstarifverträge hierzu

 Altersteilzeitgesetz
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Was ist Altersteilzeit ?

um vorrangig Auszubildenden und
Arbeitslosen Beschäftigungsmöglichkeiten
zu eröffnen

gleitender Übergang vom Erwerbsleben in
den Ruhestand
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Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es
bei der Altersteilzeit ?

Blockmodell

Bei beiden Modellen wird die bisherige
Arbeitszeit halbiert (auch im Falle der Teilzeit)

Teilzeitmodell
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Wer kann von der Altersteilzeit Gebrauch
machen ?

bis zum Renteneintritt

Laufzeit der ATZ mindestens 2 Jahre

mindestens 3 Jahre sozialversicherungspflichtig
beschäftigt sein

Vollendung des 55. Lebensjahres
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Wie komme ich in die Altersteilzeit ?

ab 55 Lebensjahr (kann)

Anspruch ab 60. Lebensjahr (muss)

durch schriftlichen Vertrag
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Wie hoch ist das Entgelt
bei der Altersteilzeit ?

- 50% der bisherigen Bezüge

+ - 20% Aufstockung

+ - Aufstockung bis mindestens 83% Mindestnetto
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Achtung:

das Mindestnetto (83%) ergibt sich aus Tabelle
(Mindestnettotabelle),
die jedes Jahr neu ermittelt wird

sie stellt eine pauschale Ermittlung dar
also ist die Berechnung falsch

bisheriges Entgelt (vor Altersteilzeit)
minus 17%
= Auszahlungsbetrag !!!!
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Arbeitnehmer Lohnverzicht

Wer bezahlt die Altersteilzeit ?

Arbeitgeber etwaige Neueinstellung
+ Beiträge
+ Aufstockung

Fiskus Steuerfreiheit
Aufstockung

Sozialversicherung Förderung
+ Beitragsverzicht
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Was sollte ich vor Beginn der
Altersteilzeit veranlassen ?

Rentenauskunft einholen
Deutsche Rentenversicherung und VBL

Entgeltberechnung durch ZBV

Vereinbarung mit der Personaldienststelle
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Welche Risiken hat die Altersteilzeit ?

keine rückwirkende Aufhebung oder
Veränderung
Krankheitsrisiko
nach Ablauf des Krankengeldzuschusses nur
Krankengeld aus dem 50% Entgelt

Beitragsrisiken bei Privat Versicherten

Störfallrisiko
Nachverbeitragung + Nachversteuerung
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Welche Chancen bietet die Altersteilzeit ?

 50% Arbeitsleistung bei 83%
pauschaliertem Entgelt

 vorzeitiger Renteneintritt



Folie 13
Oberfinanzdirektion Koblenz

- Zentrale Besoldungs- und Versorgungsstelle -

Viel Spaß

im

Rentenstand !


